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R I C H T L I N I E N 

für die Gewährung der 

B I L D U N G S B E I H I L F E 

 
Gemeinderatsbeschluss 

12. Dezember 2024 
 

Ab dem Studienjahr 2024/2025 gewährt die Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck unter 
folgenden Voraussetzungen eine Bildungsbeihilfe: 
 
Kriterien 
 

• Hauptwohnsitz in St. Marienkirchen am Hausruck im jeweiligen Studienjahr 

• Vorlage gültiger Studentenausweis 

• Vorlage Inskriptionsbestätigung  

• Vollendung des 18. Lebensjahres und Höchstalter von 26 Jahren 
 
Höhe der Bildungsbeihilfe 
 

€ 150,-/Studienjahr 
Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. 
 
Beantragung 
 

Der Antrag ist schriftlich mittels Antragsformular beim Gemeindeamt einzubringen. Dem 
Antrag sind die benötigten Nachweise beizulegen. Die Beihilfe muss mit Ende des 
Studienjahres bis Jahresende desselben Jahres (01.10. – 31.12.) beantragt werden. Im 
Falle von Unklarheiten entscheidet über die Förderauszahlung die Gemeinde. Die 
Bildungsbeihilfe ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde, es besteht kein Rechtsanspruch. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Günter Fisecker 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gemeinde@st-marienkirchen-hausruck.ooe.gv.at


 Gemeindeamt St. Marienkirchen a. H. Pol. Bezirk Ried i. I., OÖ. 
 4926 St. Marienkirchen am Hausruck 11 Tel.: 07753/2812 
 gemeinde@st-marienkirchen-hausruck.ooe.gv.at www.st-marienkirchen-hausruck.at 

Zahl: 282/_____ 
 

ANTRAG 

auf 

BILDUNGSBEIHILFE 

 
€ 150,-/Studienjahr 

 
antragstellende Person 
 

Nachname  

Vorname  

Straße  

PLZ 4926 

Ort St. Marienkirchen am Hausruck 

Geburtsdatum  

Handy  

E-Mail  

Bankinstitut  

BIC  

IBAN  

 
beigelegte Nachweise 
 

 gültiger Studentenausweis 

 Inskriptionsbestätigung 

 
Ich bestätige hiermit, dass alle Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden und die umseitig 
genannten Förderrichtlinien erfüllt werden. 
 
 
St. Marienkirchen am Hausruck,_______   _________________________  
 Ort, Datum Unterschrift 

 
 
Prüfungsvermerk Gemeinde 
 
Die Bildungsbeihilfe iHv. € 150,- für das Studienjahr _________ ist auszuzahlen. 
 
 
________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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